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Wahlvorschläge 2021 

Fristende für die Abgabe der Wahlvorschläge: 18.05.2021, 15:00 Uhr. 

[  ] SENAT  
An den Wahlleiter: 
Dezernat 1 
UV 3/366 

[X] FAKULTÄTSRÄTE 
An den Dekan der Fakultät 

Wirtschaftswissenschaft_ 

 
 

 
Bitte zutreffendes ankreuzen ([freies Feld] oder [Zahl]) bzw. eintragen: 

Gruppe  
[  ] Professoren/innen [  ] Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 
[X] Studierende [  ] Mitarbeiter/innen aus Technik und Verwaltung 

  

Wahl Wahlkreis 
  
Liste: Studierende 

  Bitte Wahlkreis ankreuzen 

[  ] Senat Professor/innen:    
Studierende: 
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen: 
Mitarbeiter/innen aus Technik und Verwaltung: 

[ I ] - [ II ] - [ III ] - [ IV] - [ V ]    
[ I ] - [ II ] - [ III ] - [ IV] 
[  ] 
[  ] 

  
[X] Fakultätsräte [I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X] 

[XI] [XII] [XIII] [XIV] [XV] [XVI] [XVII] [XVIII] [XIX] [XX] 
  

 
Kandidaten/Kandidatinnen  (Bei Platzmangel bitte Zeilen hinzufügen) 

Nr. Name Vorname Fakultät/ 
Dienststellung  

Dienstanschrift/ 
Semesteranschrift 

Matrikel-Nr. Unterschrift 

1 Scheer Carl-Luis   108017229234  

2 Gabriel Tobias   108017203038  

3 Müller Julia   108019113926  

4 Kawka Jennifer   108018265992  

5 Knapp Christopher   108017102385  

6 Pinheiro-
Maffione 

Laura   108016205274  

7 Kevenhörs-
ter 

Michelle   108017208688  

8 Groß Mirco   108019105596  

9 Niewi-
adomski 

Paula   108017101957  

10 Soldanski Tim   108019105234  

11 Simon Thilo   108017229994  

12 Bladja Vanessa   108019211824  

Die bisherige Praxis hat gezeigt: Für ein Mandat (Sitz) sollten mindestens 3 Kandidaten/Kandidatinnen 
benannt werden, damit im Laufe der Amtszeit beim Ausscheiden eines Mitgliedes der Umfang der Re-
serveliste ein Nachrücken erleichtert.  
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 / 

Bochum, den  Listensprecher/in Telefon 
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Unterzeichnende des Wahlvorschlages Senat: 5 Unterschriften 
 Fakultätsräte:  3 Unterschriften 

 

Nr. Name Vorname Fakultät/Dienstellung oder 
Matr.-Nr. bei Stud. 

Unterschrift 

1 Köhler Benedikt 108018101405  

2 Chernyshov Maria 108014108286  

3 Reimers Masha 108014204592  

4     

5     

6     

 
Füllen Sie bitte das Beiblatt aus, falls die Listenplätze nicht gleichermaßen durch Frauen und 
Männer besetzt werden konnten (geschlechtsparitätische Repräsentanz)! 

Hinweise aus der Wahlordnung zu Wahlvorschlägen § 14:  

(1) Wahlvorschläge sind bis zum 35. Tag vor dem Wahltag bis 15.00 Uhr bei der Wahlleiterin/beim 
Wahlleiter, bei der Wahl des Fakultätsrats bei der/beim Wahlbeauftragten der Fakultät, schriftlich ein-
zureichen. 

(2) Der Wahlvorschlag einer Mitgliedergruppe soll mindestens zweimal so viele Kandidatinnen und 
Kandidaten enthalten, wie Sitze zur Verfügung stehen. Diese sollen aus unterschiedlichen, dem jewei-
ligen Wahlkreis angehörenden organisatorischen Grundeinheiten stammen. Bei der Aufstellung der 
Wahlvorschläge soll die geschlechtsparitätische Repräsentanz beachtet werden. Falls bei der Aufstel-
lung der Wahlvorschläge keine geschlechtsparitätische Repräsentanz erreicht werden kann, sind die 
diesbezüglich intensiven Bemühungen und sachlichen Gründe durch die Listensprecherin/den Listen-
sprecher aktenkundig zu machen (Beiblatt zum Wahlvorschlag). 

(3) Jeder Wahlvorschlag muss in erkennbarer Reihenfolge 

1. den Namen, Vornamen und Dienststellung, 

2. die Anschrift (Dienstanschrift im Hause bzw. bei Studierenden die Semesteranschrift, die Matrikel-
nummer und die E-Mailadresse), 

3. die persönliche Unterschrift der Kandidatinnen/Kandidaten  

enthalten und eindeutig erkennen lassen, für welche Wahl, für welchen Wahlkreis und für welche 
Gruppe der Vorschlag gelten soll. Mit der persönlichen Unterschrift erklärt jede einzelne Kandida-
tin/jeder einzelne Kandidat unwiderruflich, dass sie/er mit der Nomination einverstanden und bereit ist, 
das erstrebte Mandat im Falle einer Wahl anzunehmen. 

(4) Jeder Wahlvorschlag muss bei der Wahl zum Senat von mindestens fünf Wahlberechtigten dersel-
ben Gruppe und desselben Wahlkreises bzw. bei der Wahl zu den Fakultätsräten von mindestens drei 
Wahlberechtigten derselben Gruppe und desselben Wahlkreises persönlich unterschrieben sein; da-
bei kann eine Kandidatin/ein Kandidat auch den Wahlvorschlag unterzeichnen, in dem sie/er selbst 
benannt wird. Jede/jeder Wahlberechtigte kann nur einen Wahlvorschlag einreichen bzw. mitunter-
schreiben. Eine Kandidatin/ein Kandidat kann nicht in mehrere Wahlvorschläge aufgenommen wer-
den. Dagegen ist eine Mehrfachkandidatur für den Senat und den Fakultätsrat nicht ausgeschlossen. 

(5) Jeder Wahllistenvorschlag soll eine Bezeichnung oder ein Kennwort enthalten. Soweit nicht aus-
drücklich eine Listensprecherin/ein Listensprecher genannt ist, gilt die/der an erster Stelle einer Wahl-
liste Stehende als berechtigt, den Listenvorschlag gegenüber der Wahlleiterin/dem Wahlleiter bzw. der 
Wahlbeauftragten/dem Wahlbeauftragten der Fakultät zu vertreten und Erklärungen und Entscheidun-
gen entgegenzunehmen (Listensprecherin/Listensprecher). 
 
(6) Zur Vorbereitung der Wahl und zur Erarbeitung von Wahlvorschlägen können Wähler-
versammlungen durchgeführt werden.
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Beiblatt zum Wahlvorschlag:  
 
Bei der Aufstellung der Wahlvorschläge konnte keine geschlechtsparitätische Repräsentanz 
erreicht werden.  
 

Folgende intensive Bemühungen zur Gewinnung von Kandidatinnen und Kandidaten wurden unter-
nommen (Beispiele: Aufruf in Wahlversammlung am…, gezielte Suche nach Interessierten insbeson-
dere durch persönliche Ansprache etc.):  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aus diesen sachlichen Gründen gelang keine geschlechtsparitätische Repräsentanz:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bochum, den  Listensprecher/in 

 


